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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri
Mitglieder» der gesezzebenden Räthe der helvetische» Republik.

Band II. M. DXVI. Lnzern, den 2.Hornung 1799.

Gesezgedu ng.
Schreiben des B. Director Bay, all die

A'sezgebcnden Räthe.

Bürger Gesezgeberl
Euer ehrenvolles Zutrauen hat mich wider meinen

laut geausscrtcn Wunsch abermals in das Vollzichungs-
directorium berufen.

Die Grosse der Pachten und Hie schwere Reihefolge
auf einen Vorfahr der sie in ihrem ganzen Umfange
erfüllte, und dessen Austritt die Trauer der Nation be-

gleitet, sollten mich über die Annahme dieser Wahl
billig zweifelhaft machen; allein noch ist die Ruhe unseres
Vaterlands gegen seine ausscrn und innern Feinde nocy
nicht in einem solchen Grad gesichert, das ein Ruff
zur Theilnahme an seiner Regierung nicht sogleich eine

Theilnahme an Gefahren und Anstrengung darbieten
sollte. Ich stehe daher keinen Augcnblik an, mich an
diejenige Stelle zu begeben die ihr mir, Bürger Ge-
sezgcber, im Dienste des Vaterlands anweiset. Dieser
Muth giebt mir eine unerschütterliche Anhänglichkeit
an die heiligen Grundsatze unsrer Verfassung und das
Bewußtseyn meines redlichen Bestrebens für das Wohl
eines Volks das seine theuersten Angelegenheiten in meine
Hände gelegt hat; aber nicht wenig wird derselbe durch
die glükliche Eintracht zwischen den ersten Gewalten
der Republik, durch meine persönliche Kenntniß, so
vieler Manner aus Eurer Mitte erhöhet mit deren Ein-
sichten umgeben und durch deren Vertrauen gestärkt
ich freudig meine lezten Kräfte der heiligen Sache der
Freiheit weihen und jedem widrigen Ereigniß das der-
selben bedrohen könnte, standhaft entgegengehen werde.

Republikanischer Gruß und Hochachtung.
Luzern den 30. Jenner 1799»

Ludwig Bay,
Mitglied des helvetischen Vollziehungsdirectorium.

Grosser Rath, Z. Januar.
(Fortsetzung.)

Das Direktorium begehrt die Vollmacht, ein zu
Chestrex Distrikt Neus gelegenes Nationalgebaude,

der Wein des Landvogts verkauft wurde, mit den dazu
gehörigen l ich Juchart Land, verkaufen zu können.

Nüce unterstüzt die Bothschaft, errinnert aber
wie oft und lange man schon das allgemeine Verwichs
nist aller Nationalgütcr vom Direktorium verlangt habe.
Müssen wir denn beständig begehren, und muß man
uns nie entsprechen? Er begehrt daß das Direktorium
neuerdings und dringendst eingeladen werde.

Bille ter folgt, und will beisetzen^ wenn dieß
wirklich ein Nationalgut sey; auch begehrt er
noch, daß die Steigerung vierzehn Tage vorher in ganz
Hcloctien öffentlich bekannt gemacht werde.

Wyder würde die Einladung an das Direktorium
unterstützen, wenn es derselben entsprechen könnte; allein
es müsse zuerst entschieden werden, was Staats- und
Gemeindgut sey; er begehrt daher, daß sich die über
diesen Gegenstand niedergesezte Commission beschleunige.
Was Billeters Vorschriften wegen dem Verkäuf betrift,
begehrt er eine Commission, um vorzuschlagen, wie im
Allgemeinen dabei verfahren werden soll.

Koch folgt, und begehrt Tagesordnung über die
von Nüce vorgcschlagne Einladung an das Direktorium.

Matti versichert Bille ter, daß er dieses Gut
kenne, uud daß es wirklich ein Natisnalgut sey.

Billeter sagt, er müsse der Versammlung an-
zeigen, daß verschiedene Mißbrauche beim Verkauf und
Ausleihen der Nationalgüter vorgehen; daß diese Steige-
rungen oftjnur vierTage vorher bekannt gemacht werden.
Er unterstüzt daher Wyders Antrag zu einer Commission.

Wyder s Antrage werden angenommen.
In die Commission werden ernannt, Billeter,

M a u l a z Blest, Wild b erg er und A m m a n n.
Auf Kochs Autrag bildet sich der Rath in ein

geheimes Comite, zur Anhörung eines Rapports in
der Sache des B. Gnyot aus Wallis, nach welchem,
die Sitzung aufgehoben wird.

Am 6. Januar war keine Sitzung.

Grosser Rath, 7. Januar.
Präsident : Leg le r.

Cartier sagt, es freut mich, wieder hier unter
euch zu erscheinen, und ich mache es mir zur Pflicht,

in welchem ehemals der Zehntenb erwahrc, undîeuch den Zustand des Kantons Solothum zu schildern,
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aus dem ich bon meiner Sendung zurükkomme; um
so mehr, da ich euch gute Nachrichten von ihm geben
kann. Obgleich ein Land, das sieben volle Jahre von
den Ausgewanderten bearbeitet wurde, alles zu vcrab-
scheuen, was Revolution und Volksregierung heißt,
fand ich agenthalben die gleiche gute Denkungsart,
aber auch die gleichen Besorgnisse. Besonders bemühte
ich mich, dcn^Eemeingeitk zu beleben; ich versammelte
die Munizipalitàten, u: d als ich sie ver-lchcrte, daß
ihr öffentlicher Gottesdienst nicht gekrankt; ihre Geist-
lichen, so lange sie sich gut auffuhren, wie andre Bürger
behandelt und vom Staate besoldet werden; daß die
junge Mannschaft nicht aufgehoben und nach Egypten
geführt, sondern zur Vertheidigung des Vaterlandes
und semer Gesetze organisirt werden: nachdem ich sie

versicherte, daß wir ein eigenes, freies, von der fran-
tischen Republik unabhängiges Volk, ausmachen; daß
sich Frankreich in unsre innern Angelegenheiten gar nicyt
mische: da sah ich Heiterkeit sich auf ihren Gesichtern
verbreiten, alle sagten dieß sey der Wunsch ihres Her-
zcns, und sie seyen bereit alle Augenblicke Gut und
Blut ftm dieses Vaterland aufzuopfern, und mit un-
fern Freunden seine Feinde zu besiegen! — Das Volk
dankt euch fur die Lasten die ihr ihm abnahmt. Es
ertragt ziemlich geduldig die häufigen Einquartirungen,
wenn ihm nur die versprochnen Rationen bezahlt würden.
— Das Volk muß aber aufgeklart werden, und man
muß reine Wahrheit mit ihm reden. — Aufwiegler habe
ich keine gefunden; es ist zwar nicht zu laugnen, daß
es nicht Mißvergnügte gebe; allein sie fürchten sich den
Finger zu rühren, um nicht die Hand zu verlieren.
Zwar giebt es auch Elende, die mit dem Nest der
Emigrirten herumziehen, Wundere,zahlen, seibstcrschaff-
ne Armeen, w. und im Finstern alle mögliche Besorg-
visse auszustreuen suche»; allein es fehlt ihnen an Kraft,
Glauben und Mitteln, so daß wenn nur ein wenig ein
Auge auf sie gehalten wird, nichts von ihnen zu be-
fürchten ist. — Von den gesammten Geistlichen und bc-
sonders den Capuzinern, finde ich mich gezwungen,
das beste Zeugniß abzulegen. Ihr Eifer für die neue
Regierung; ihre Bemühungen für die Erhaltung der
öffentlichen Ruhe und die Bezweckung des Besten des
Vaterlandes, verdient euer Lob, daß sie sieh als gute
und rechtschaffne Bürger betragen.

Der Präsident dankt Cartier im Namen der
Versammlung für seine Bemühungen; erhofft von Tag
zu Tag bessere Nachrichten von Helvetim zu erhalten;
und ruft endlich alle Glieder auf, sich zu bemühen die
Aufklärung überall zu verbreite».

Herzog v. Münster, Carwintran und Trsssch
erhalten für vierzehn, und Gapany für sechszehn
Tage Urlaub.

Bourgeois crstattet einen Rapport im Namen
der Commission über die Bothschaften des Dircktcriums
m Wiedereröffnung eines Kredits für denIusiizministcr,

und^ denjenigen der öffentlichen Erziehung. Die Com-
mission kragt an, dem Direktorium zu entsprechen.

Dieser Antrag wird angenommen.
Zimmer mann verliest einen Rappcrt im Na-

men der Commission über die Bürgerrechte, der aber
noch nicht übersezt ist, und darum bis dahin verra-
get wird.

An Verwerth begehrt, daß die Commission über
die Vciksgc feilsch a freu in vierzehn Tagen rapportiere.
Dieser Antrag wird angenommen.

Auf Eapanis Antrag bildet sich die Versamm-
lang in geheime Sitzung.

^
Nach Wiedereröffnung der Sitzung begehrt Koch,

daß dcr vom Senat verworfene "Beschluß über die
Äichcrstellung des Eigenthums die öffentlichen Beam-
ten an die Commission zurükgewiesen werde. Er
sagt, er habe Bürger gesprochen, die ab dem Lande
kamen, und ihn versicherten, daß schon dcr im gr.
Rathe hierüber gen,achte Vorschlag, die besten Wir-
lnngcn gehabt habe. Sch lumps folgt, und hofft
der Senat werde den Beschluss mit wenigen Abànde-
ru.ngen annehme». Haas folgt auch, und führt das
Beisviel Basels an, wo nur diese Verordnung die
Landhauser vor der Einäscherung bewahrte, welche die
Schlosser erfuhren. Sie sicherte das Eigenthum aller
Bürcw ohne Unterschied.

Dsloes wiedersezt sich der Rukweisung eben
nicht, halt sie aber für unnüz, da der Senat, wie
er glaubt, den Grundsaz verworfen habe.

Secretan bcdauret, daß dec Senat diesen
Beschluss verwarf. Was soll aber die Commission
thun. da der Senat den Beschluss einstimmig verwarf.
Wir haben leinen Unterschied gemacht mirer den Bür-
gern, Beamten und Patrioten; die andern wollen wir
nicht begünstigen.

Anderwerth glaubt, diese Maasreael finde nur
dann stakt, wenn der Staat in Gefahr einer Gegenre-
volution siehe. Dieß sind wir nicht. Wo drohen uns
Gefahren? Sie sind mehr in dcr Einbildung als in
der Wirklichkeit! — Ich stimme Secretan bei, daß
man die Sache lasse wie sie ist.

Koch sagt, die einen widersetzen sich der Rük-
Weisung, weil sie glauben, der Senat habe den Grund-
satz vcrworftii; die andern, weil sie lieber kein sol-
ches Gcftz wollten. Was die erste Einwendung be/
tristc, muß ich sagen, daß Kühn eine andere Idee
hatte, die auf eins hinaus kam, aber von Secretan
besiritten wurde. Ich wünschte, daß jene )dce auch
vorgelegt würde.

Ein Mittel dann, den Senat überhaupt zur An-
nähme zu bewegen, wäre, wie es in Frankreich ge-
schieht, wenn einige Glieder desselben von den Com-
Missionen zugezogen würden wenn es wichtige Gs-
sezoorschiage l ewift. Der grosse Rarh kann dieß frei-
liu, nicht dekretieren; aliein da es viole Glieder des
Senats wünschen, kann es sonst geschehen, und die
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Commission des Senats könnte demselben dann die
Grunde dafür vorlegen.

Die andere Einwendung ist eben so nngegründet.
Ich frage, ob wir in keiner Gefahr seyen. Man muß
mehr oder weniger blöde Augen haben, oder die Sache
sonst nicht sehen wollen, wenn man nicht sieht, daß
wir in einem gefahrvollen Augenblicke sind, wo wir
vielleicht bald das Schwert zucken müssen; wo Uebel-
gesinnte sich erheben. — Ist denn keine Gefahr? Ja
wenn die Stellvertreter Hand in Hand gehen, und
alle nöthigen Maaßregeln für die Sicherheit ergrei-
fen, dann ist keine Gefahr

Ich schließe nochmals zur Hinweisung an die
Commission.

(Lauter Beifall)
Carrard folgt und sagt, es sey unmöglich,

daß nicht mehrere Wege offen seyen, um zu diesem
Zwecke zu gelangen. Ec habe mit Senatoren gcspro-
chen, die ihm sagten, daß wenn das frankische Ge-
scz ohne Aenderung vorgelegt worden ware, der Senat
es einstimmig angenommen hätte. Er begehrt, daß
die Commission sobald möglich rapportiere

Secretan versichert, die Commission sey ganz
einig; Kühn habe keine andere Meinung geäusscrt;
und" den Rapport ja durchgehends unterstüzt. Er schlug
die Form des Prozcßgangs war. Ich werde in der
Commission arbeiten, wenn nlan mir es auftragt; allein
ich verzweifle an dem Erfolg; und denen welche das
fränkische Gese; wünschen, muß ich sagen, daß sein

einziger Unterschied darin besteht, daß der Schaden-
ersa; allererst aus den Taschen der zwanzig reichsten
Einwohner gehoben wird. Wenn diese Ausführung
leichter, minder revolutionär ist, so mag ich es leiden.

Der Gegenstand wird an die Commission gcwie-
sen, die sobald möglich rapportieren sog.

Eine Bothschaft des Direktoriums über einige
undeutliche Ausdrüke in der französischen Redaktion
des vierten Tirols der einstweiligen Organisation des
obersten Gerichtshofs, wird au die Commission ge-
wiesen.

Nuce bittet, daß der Präsident ein andres Mit-
glicd für ihn oder Perrighe in die Militareommissi-
v» ernenne.

Bilìeter unterstüzt diesen Antrag.
An Verwerth widcriezt sich. Nie werden wir

in ein Begehren dieser Art willigen, so lange keine
Anzeigen von der Unfähigkeit eines Mitgliedes gegeben
werden.

Koch sagt, die Arbeiten in den Commissionen
sind eine Beschwerde für die Mitglieder; es ist norhig
daß darin gearbeitet werde; und wenn eui Glied sagt

A n d e r wer t h unterstüzt Koch, insofern ein Mit-
glicd nur seine Entlassung begehre; allein das Alter-
nativ dürfe man nicht zugeben. Das Protokoll thut
keine Meldung von der Unfähigkeit Perrighs. Ich
begehre die Tagesordnung.

Man geht zur Tagesordnung.
Die Gemeinde Wolfhausen im Kanton Z ü r i ch

begehrt von ihrer Urgemeinde Dürnten losgelassen, und
in die Kirchgemeinde Bubikon aufgenommen zu wer-
den. Diese Bittschrift wird an das Direktorium ge-
wiesen.

Ueber eine Bittschrift des V Christen Scherz
und Mithafte von Köniz, Distrikt Laupen, Kanton
Bern,' eine Erbstrcitigkeit betreffend, geht der Rath
zur Tagesordnung.

Die Gemeinde Viznau, Kanton Luzern, stellt
in einer Bittschrift vor, daß, ungeachtet sie eine eigne
Kirche, und einen eignen Geistlichen habe, sie in der
sehr entlegenen Kirche zu Weggis müsse taufen und
begraben lassen. Sie bittet, daß ihr dieß in ihrer
eignen Kirche erlaubt werde. Dieser Gegenstand wird
an eine Commission gewiesen, bestehend, aus Custor,
Kegli und Beßler.

B. Abrah. Büffat von Warrens begehrt in
einer Bittschrift die Erlaubniß die Bürgerinn Lisette

Berthou d heirathen zu dürfen, mit der er während
der Ehe seiner verstorbenen sieben und achtzig jährigen
Fran ein Kind erzeugte, und die auf das Neue von
ihm schwanger sey. Man geht zur Tages ordnung.

B.Mcinrad Metzger von Lusingen, Kanton
Sentis, begehrt seine Legitimation und das helve-
tische Bürgerrecht, da er schon über zwanzig Jahre in
der Schweiz wohne, und mit einer Schweizerburgerinn
vcrheirathct sey. Man geht zur Tagesordnung- molj-
viert auf Constitution und Gesetze.

Eine Bittschrift des V. G aß manns von Hildis-
nicdcn, Kanton Luzern, über den Brandtweinzoll, wird
an die ZoUcommission gewiesen.

B. I. L. Salz mann Buchdrucker von Luzern,
begehrt in einer Bittschrift Arbeit, da er eine ledige
Presse habe, und verspricht billige und schleunige Be-
diennng. Diese Bittschrift wird an die Commission
über das Tagvlatt gewiesen.

Grosser Rath, 8. Januar.
Präsident: Legier.

Stärki und Rellstab erhalten für 8 Tas
Urlaub.

Fischer begehrt für 14 Tag Urlaub. Bour-
g e 0 i 6 fodcrt Vcr agung dieses Begehrens, weil nicht

es könne mir einem andern aus gewissen Ursachen'hinlänglich viel Mitglieder gegenwärtig sind. Dieser
nicht arbeiten, so soll man ihm entsprechen, und nichtzbegehrte Urlaub wird gestattet, und der Namensavf-
machen, daß die Commission statt aus fünfen nurftuf vorgenommen. Es finden sich yo Mitglieder an-
aus drei oder vier Gliedern bestehe. Ich unterstütze! wesend, 32 mit Urlaub und 20 ohne Urlaub abwesend.
Nuce. ^iSchlumps foderì Verlesung der ohne Urlaub abiyei
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senden Mitglieder. Cust or fodcrt Verladung dieses ^keinen Auftrag und wahrscheinlich in einevi Bien
Antrags, bis die mit diesem Gegenstand beschäftigte
Commission ein Gutachten vorlegt. Dieser lezw Au-
trag wird angenommen.

Bester fodcrt, daß das Begehren des Distrikts
Altdorf in Rüksicht der Pensiongelder des ehevorigen
Kantons Uri einer neuen Commission zugewiesen wer-
de, weil die Staatgutscommission hierüber kein Gut-
achten vorlegt. Ca r r a rd begehrt, daß der Staats-

Haus sich beisammen gefunden hatten, abgefaßt
ist. Secret an bemerkt, daß diese Bittschrift von
Agenten, Unterstatthaltern, Kantonsrichtern, und un-
gefehr 60 Bürgern unterschrieben und von dem Di-
rektorium eingesandt worden ist, und daß vielleicht
nur deßwegen nicht eine Bittschrift im Namen der
Gemeinde erschien, weil sie kein Zutrauen in ihre
provisorische Munizipalitat hahen möchte, indem diese

sutcommission einige Mitglieder zu Ergänzung dersel-lgröstencheils aus Ehma!igen( bestehen soll,
ben zugeordnet werden, besonders auch, weil dieses und dadurch die einzelnen Burger veranlaßt wurden,
Commission nicht hinlängliche Lokalkenutnisse vereinigt,?einzeln für ihr gemeinsames Eigenthum zu sorgen:
um hierüber einen gründlichen Rapport machen zu'da er endlich in einem besondern Fall kein allgemei-
können. Dieser lezte Antrag wird angenommen, undines Gesez machen will, so beharre- er auf dem Gut-
der Commission beigeordnet: Gysi und Zimmer--achten. Wyder unterstüzt Carrards Bemerkung,
mann. weil, wenn wir nur einzelne Falle entscheiden wollten,

Secretan und Anderwerth legen ein Gut--wir krine Gesezgcber sondern Richter seyn würden: er
achten im Namen einer Commission vor, über diel fodcrt daher Zur---Weisung des Gutachtens an die
Ernennung eines unpartheiischen Gerichts à,.- d-eî Commission, und begehrt von dieser einen allgemei-
Gemeindgutsstreitigkciten zwischen der Stadt Zürich neu Gesebesvorschlag über die Art wie ein parthci-
und den benachbarten Gemeinden. j iscbes Distriktsaericht ersezt werden könne. Dieser

Secretan begehrt Dringlichkeitserklärung, wel- lezte Antrag wird angen mn.cn.
^ Secretan fodert bestimmte» A-ftrag, worüber

die Commission nun eigentlich arbeiten müsse, weil sie

che angenommen wird
Billeter bemerkt, daß er schon einst die Ver-

sammlung auf die Wahrscheinlichkeit aufmerksam
machte, daß alle Gemeinden des Kantons Zürich
mit der Stadt Zürich, solche Prozesse haben werden,
und da über diesen Fall im Gutachten nichts ent-
halten ist, so begehrt er Zurükweisung des Gutachtens
an die Commission. Secretan beharret auf dem
Gutachten, weil hier nur von dem vorliegenden Fall
die Rede ist. Herzog v. Eff. folgt ganz Secretan.
Koch bemerkt Billetern, daß wann alle Gemeinden
des Kantons gegen die Stadt ein Ansuchen zu ma-
chen haben, daß dann der ganze Staat und nicht der
Kanton gegen die Stadt auftreten wird, weil alles
Kamonsgut zu Staatsgut geworden ist: er unterstüzt

nicht wieder vergebens arbeiten möchte, indem sich

in dieser Commission nicht solche Mitglieder vorfinden,
welche ihre Gutachten annehmen zu machen wissen.
Carrard bezeugt daß er nicht wisse, wer in dieser
Commission ist, daß er aber an ihrer Spitze einen
Mann sehe, der sonst ziemlich gut seine Gutachten
annehmcn zu machen weiß; er fodcrt daß die Com-
mission ein Gutachten vorlege über die Art, wie ganz
partheiische Gerichte «rsezt werden müssen. Secre-
tan widersezt sich diesem Antrag, welcher aber ein-
niüthig angenommen wird.

Statt des abwesenden B. Carmintran, wird
.der Commission über^estimmung der Civilrichter der

das Gutachten. Custor folgt Kochs Bemerkung.!obersten Gewalten, Desloes beigeordnet.
Carrard bemerkt, daß nur von einigen Bürgern' Escher im Namen der Bergwerkskonimission
Zürichs dieses'Begehren eines ausserordentlichen Rich-i tragt darauf an, folgenden § dem Bergwerksregle-
ters gemacht wurde, und daß die Gemeinden, welche mentsbeschluß beizufügen: » §. Steinbrüche und Torf-
mit der Stadt im Streit seyn sollen, noch kein Wort, gründe aber welche nicht nur zu eignem Gebrauch
hierüber gesagt haben, und glaubt daher man könne der Eigenthümer, sondern zu allgemeinem Gebrauch
hier nichts über diesen einzelnen Fall bestimmen,
sondern es wäre zwekmässiger, sogleich ein allge-
meines Gesez zu machen, wie es in jedem Fall
müsse gehalten seyn, wenn die Distriktsgerichte von
den Partheien als partheiisch verworfen werden: da
durch dann werde der vorliegende Gegenstand zugleich
mitentschieden, wenn er sich wirklich so verhalte, wie
er uns nur von einer Seite vorgelegt wurde.

Billeter beharret auf seinem Antrag, und be-

Zehrt, daß man über die Bittschrift der einzelnen

Bürger Zürichs zur Tagesordnung gehen solle, weil
sie keineswegs im Namen der ganzen Gemeinde Zü-
richs, sondern nur von einzelnen Bürgern, die hierzu

benuzt werden, sollen unter der Aussicht und uncnt-
geldlichen Leitung der Oberdirektion des Bergbaus
im Allgemeinen, jedoch unter der Bedingung des ic>§
stedcn." Dagegen dann begehrt er, daß einige ange-
aoinmne §§ des Beschlusses über Bergwerke, in wel-
chen von Sttinbrüchen die Rede ist, zurükgmommen
und dahin verbessert werden, daß ncb<n diesem neuen

vorgeschlagnen § sich im ganz! « Beschluß knue w-itern
Bestimmungen über die Steinbrüche und Torfgründe
vorfinden. Zu Unterstützung dieses Antrags bemerkt

er. daß durch denselben nun die Schwierigkeit geho-
ben wird? welche unsre Kollegen aus dem Leman ge-

gen das erste Gutachten machten, indem nun jeder



ohne alle Polizeiaufsicht für eignen Gebrauch sich in
seinem eignen Grund und Toden Steine brechen kann
wie er will; da aber diejenigen Materialien, welche
zu öffentlichem und allgemeinem Gebrauch dienen soll
len, und deren zwekmässige Gewinnung und Sicherung
dieser Gewinnung für künftig« Generationen, von der
grösten Wichtigkeit ist, durchaus unter einer Polizei
stehen müssen, so Host er, werde der Verschlag der
Commission, welcher ganz in den Grundsätzen einer
gesunden Staatsverwaltung gegründet ist, keine wen
tere Schwierigkeiten leiden. Fierz findet in Rükstcht
der Torfgrünve diesen § dem Privateigenthum nach-

theilig, und wünichr ihn daher nur auf solche Torf-
gründe anzuwenden, welche Gemeindgut sind. Haas
vertheidigt das Gurachten, weil dasselbe zur Sicherung
des Prwnteigenthums selbst dient, ünd auch Privacei-
genthümer ungleich mehr Vortheil haben, wann sie

ihren Torfgrund im Allgemeinen und nicht jeder ein--

zeln für sich benutzen; er stimmt daher ganz dem Vor-
schlag der Commission bei. ^Custor findet den Vor-
schlag der Commission veenünftigcr, cus er ihn erwar-
tete, und unterstüzt ihn daher gänzlich, indem er den
Bemerkungen Haasens gegen Fierzcn beistimmt. Tho-
rin will diesen § durchaus nicht annehmen, weil er
Partikulareigcnthum nicht unter diejenige Oberdirck-
tion setzen will, welche die Staatsgüter zu besorgen
hat. Nüce unterstüzt den Ankrag der Commission,
und Host, daß man z. V. die Privatforsten nicht unter
andere Ob-rdirektion setzen werde, als diejenige welche
auch über die Nationalforsten gciejt werden wird.
Panchaud glaubt deu H unausführbar und findet
ihn in Rükstcht der kQ'pse und Mergel undeutlich, und
fodert daher Rükweisung an die Commission. Fierz
beharret auf seinem ersten Antrag, weil die Torfgrund-
besttzer ihren Vortheil selbst kennen, und ihn ohne
Oberdireknon zwckmassig zn besorgen wissen. Naf
denk., jeder dürfe sein Eigenthum benutzen wie er
wolle, und es sey seltsam daß die Städter nun den
Landmann wollen Turben stechen lehren! wann einer
was bessers hierüber wisse, so soll dieses durch Schrif-
ten bekannt gemacht, nicht aber geseziich aufgedrun-
gen werden; daher will er diesen § nicht annehmen.
Tborin beharret aus seinen ersten Einwendungen ge-
gen diesen §. Desloes behauptet, durch die gc--
lehrten Wendungen, die man diesem Gestz geben wolle,
werde das Eigenthum verlezt, und daher fodert er
gänzliche Durchstrclchung dieses §. Secret an er-
klärt, daß er Desloes Meinung ist, und daß er lieber
das Eigenthum schützen als zu einigen Steinen Sorge
tragen will; zudem warum sollte ein Unterschied zwi-
schen den Steinbrüchen gemacht werden, die zu eignem
und denen die zu öffentlichem Gebrauch dienen sollen?
er Host der in Mineralogie sehr geschikte Beauftragre
der Commission w >de nächst ns einen dicken Quart
band über diesen Gegenstand dem Publikum zur Be
lehrung herausgeben, und dann werde sich dieses be-

gierig besser dadurch belehren lassen, als durch eine
aufgedrungene Oberdirektion. Escher glaubt? man
werde nur die Anwendung der allgemeinen Polizei-
Grundsatze auf denienigen Theil des Bergbaus bestrei-
ten, der die Steinbrüche und Torfgründe angehe, und
wollte also die unentbehrliche Anwendung jener Grund«
sätze auf diese Gegenstände beweisen da nun aber die
Grundsätze selbst angegriffen werden, und man nun
gar keine Polizeiaufsicht über alles was Privateigen-
thun, bcrrifcsondern nur Aufklärung durch Schriften
haben will, so wünscht er der ganzen Versammlung
Glük, daß ihre Arbeiten auf einmal sich so kehr ab-
kürzen werden, indem nun auf einmal die ganze all-
gemeine Landespolizei aus dem Kreis der Tesezgebuug
wegfallen wird; denn wenn die Gesetzgebung keine
Pflicht auf sich hat dafür zu sorgen, daß die Stein-
brüche nicht verdorben, und dadurch die Gewinnung
der Baumaterialien den künftigen Generationen ge-
sichert werde; wann jeder Freiheit haben kann, seine
Torfgründe zu benutzen, daß sie eben so verdorben
werden, wie es unsre Waldungen in Helvetien jezt
schon sind, so versteht es sich von selbst, daß auch
die Forftpolizei wegfällt, und daß nur durch gelehrte
Bücher angerathen werden, ja aber nicht geseziich an-
befohlen werden darf, z. B. die Waldungen nicht von
Norden her abzutreiben, ddmit die nördlichen Sturm«
winde nicht die Waldung selbst und die neuen Pflan«
zungen verderben; auf gleiche Art fallt sus einmal die
ganze landwirthschaftliche Polizei, Handelspolizei, kur;
alles von der Art von unsern Geschäften weg, und
wer weiß ob nicht auch noch mit den gleichen Be«
griffen über Unverlezlichkeit des Eigenthums, Erb»
schaftsgesetze und noch mancher and re Zweig der Ci«

vilgesezqebung weggeschaft werden wird, und so wer-
den wir unsre Arbeiten bald sehr zwekmasslg und be-

guem verkürzt haben; aber unsre Nachbaren und Hof-
ftntlich auch einst unsre Nachkommen werden erstau-
nen über die hellen Begriffe, welche Helvetiens erste
Gesezgeber über ihre Pflichten, über Gesezgebung und
über Eigenthum und Freiheit hatten!

Der Vorschlag der Commission wird mit grossem
Stimmenmehr verworfen!

Carrard fodert, daß nun i» den schon anges
nommnen §§ alles dasjenige durchgestrichen w rde,
was auf Steinbrüche uno Torfgrunde Bezug ya^
Auch dieser Antrag wird angenommen.

Das Direktorium fodert für die Legion einen
Commissair, der die Einrichtung und Besorgung der
Lazarelhe und der Kasernen zur Pflicht habe und wel-
chem monatlich 160 Franken Besoldung bestimmt
werden. Auf Schlumpfs Antrag wird dieser Ge-
genfland der Militairkomnussion zugewiesen.

Einige vom Senat verworfne Besoldungsbeschlusse
werden an die Commission jurükgewicseu,

Suter im Namen einer Commission legt ein



Gutachten vor, über das Austreten der Volksstcllver-
treter aus den gesezgebenden Räthen.

Zugleich zeigt Guter an, daß die Commission
über Anderwerrhs Antrag, daß die Rathe zur be-
stimmten Zeit ohne Rüksicht auf die abwesenden Mit«
«lieber ihre Sitzungen anfangen sollen, zur Tagesord
nung zu gehen, anrathe, weil dieses dem Reglement
zuwider ist, ünd hockst gefahrlich werden könnte.
Das Gutachten wird für 6 Tage auf den Kanzleitisch
gelegt.

Die Versammlung bildet sich in ein geheimes
Commite.

Grosser Rath, 9. Januar.
Präsident: Legier.

Spengler legt im Namen einer Commission
ein Gutachten vor, wodurch das Begehren der Ge-
mcinde Fräschelz um Holznnterstützung einstweilen vcr«
taget werden soll. Dieses Gutachten wird auf den
Kanzlcitisch gelegt.

Schlumpf fodert daß nicht alle Tage Sitzung
gehalten werde, weil viele Mitglieder der Versamm-
lung so dringende Arbeiten haben, daß sie nicht im
Rath erscheinen können, und dadurch die Commission
neu überhaupt mehr Zeit erhalten, sorgfältiger und
also auch besser zu arbeiten. Cartier fodert Tages-
ordnung über diesen Antrag, weil so lange Arbeit
vorhanden ist, auch Sitzungen gehalten werden sollen.
Man geht zur Tagesordnung.

Anderwerth begehrt daß eine besondere Com-
mission ernannt werde, die den Auftrag erhalte, die
Commissionen überhaupt zu ernennen, und darüber
ein besonderes Register zu führen, damit nicht ein:
zelne Mitglieder zu sehr mit Commissionen überladen
werden. KiIch mann unterstüst diesen Antrag, weil
sonst immer nur die gleichen Mitglieder in die Com:
Missionen erwählt werden. Cartier fodert auch über
diesen Antrag die Tagesordnung, weil der Präsident
eben so gut als eine Commission diese Ernennungen
besorgen kann, und wir dadurch die Zahl der Com-
Missionen nur wieder unaützcrweise vermehren würden:
Des iocs glaubt, es sei) dringend über diesen Ge
genstand ein Hilfsmittel aufzufinden; er unterstüst da
her Anderwertbs Antrag. Herzog v. Ef. -stimmt
Caitier be'. Custor unterstü,t Anderwerth, der auf
seinem Antrag beharret. Schlumpf bemerkt, daß
diese Ernennungskommission wahrscheinlich aus den
fähigsten Mitgliedern bestühnde, welche also den übri
5>en Commissionalarbeikc» entzogen würden, daher fo
dcrt er Tagesordnung. Näf fodert Vertagung die:
ses Gegenstandes, um einen dringendern zu behan-
dein. Dieser lezte Antrag wird angenommen.

Zimmermann im Namen einer Commission
legt ein neues Gutachten über die Bürgerrechte vor.
D tslvcs fodert daß dieser Rapport seiner Wichtig-

keit wegen zur möglichen Untersuchung auf den Kanz-
leitisch gelegt werde. Carrier bemerkt daß es end-
lich Zeit ist, den Unterschied zwischen den bisherigen
verschiednen Klassen der Bürger aufzuheben und in
dieser Rükstcht fodert er Dnnglichkcitserklärung. C u«
stor stimmt Desloes bei, so auch Nüce, weil die
Munizipalitäten noch nicht erwählt sind, und also die
Vertheilung der Gemeiridgüier noch nicht auf die in
diesem Gutachten vorqeschlagne Art statt haben kaun.
Anderwerrh folgt Cartier, so auch Su ter, weil
die Gutachten auf dem Kauzleitisch doch nie gelesen
werden. Bourgeois und A m mann stimmen leb-
hast Desloes Antrag bei, welcher angenommen wird.

Nüce im Namen einer Commission legt ein Gut-
achten vor über das Fuhrwesen. Wnder fodert daß
dieses Galachten sogleich der Commission znrükgcwie-
sen werde, weil es unausführbar ist und nicht von
der Majorität der Commission entworfen wurde.
Bill et er sieht dieses Gutachten keineswegs für un-
zwekmàssig a», und fodert daß dasselbe 6 Tage auf
dem Kauzleitisch liegen bleibe. Desloes stimmt
Billctcr bei, wünscht aber zuerst zu wissen, wie schwer
eine Maas Wein se», um den Weinfuhrlenten die
Menge Wein bestimmen zu können, die sie führen dür-
fen. Akermann versichert, daß die Commission nie
gänzlich sich beisammen gefunden habe und fodert
Dringlichkeit über dieses Gutachten. Nüce erklärt,
daß er die Meinung der Commissionalmikglieder schrisi-
lich bei sich habe, und sein Gutachten für eben so wahr
als vernünftig und zwckmässig halte. Das Gutachten
wird für 6 Tag a»f den Kanzlcitisch gelegt.

Das Vollziehnngsdirektorium übersendet eine

Rechtfertigungsschrift des Regicrungsstatthalters des

Kantons Leman, über die Anklage Erlachers, daß er
die Preßfrcihcit verlest und die Einrückung eines
Briefs von demselben in das Lausanner Tagdlatt ge,
hindert habe. Escher fodert daß man nicht weiter
,n diesen Gegenstand eintrete, weil wir nickt Richter
seyn können, und uns damit befriedigen müssen, deß

das Direktorium unsrer Einladung über diesen Gegen-
stand entsprach und also die Preßfreiheit schützen will.
Nüce folgt diesem Antrag, welcher angenommen wird.

Verschiedene Beschlüsse über einzelne Abschnitte
von der Organisation der Mnnizipaiititäten, die vom

Senat verworfen wurden, werden in die Commission

zur Umarbeitung zurükgewiesen.

Grosser Rafh, io. Januar.
Präsident: Legler.

Das Gutachten welches dem Haus Lobraud in

Birmingham gestattet seine in Helverien habenden
Schulden zu bczichen weil dasselbe von Neu schatel

gebürtig und m England nicht naturalisirt ist, wird in

Berathung genommen, und sogleich eimnüchig gench-

migt. LD'.e Fortsetzung folgt)
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